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(54)  Catering-Verfahren  und  Vorrichtung  zu  seiner  Ausführung 

(57)  Mit  dem  Catering-Verfahren  werden  zumindest 
teilweise  zubereitete  Lebensmitteln  zu  Lebensmittel- 
empfängern  transportiert  und  danach  durch  Umwand- 
lung  von  elektromagnetisch  induzierter  Energie  in 
Joulesche  Wärme  regeneriert.  Die  Vorrichtung  zur  Aus- 
führung  des  Verfahrens  besteht  aus  einem  stationären 
Teil  (1)  und  einem  transportierbaren  Teil  (2).  Der  statio- 
näre  Teil  (1)  befindet  sich  beim  Lebensmittelempfänger 
und  ist  ein  induktives  Regeneriergerät  mit  mindestens 
einer  Primärspule  (5.1,  5.2).  Der  transportierbare  Teil 
(2)  beinhaltet  mindestens  ein  Induktionsgeschirr  (3.1, 
3.2)  und  wahlweise  einen  Behälter  (9).  Lebensmittel  in 
den  Geschirren  (3.1,  3.2)  werden  dadurch  regeneriert, 
dass  in  den  Geschirren  (3.1,  3.2)  elektromagnetische 
Energie  von  den  Primärspulen  (5.  1  ,  5.2)  induziert  und  in 
Joulesche  Wärme  umgewandelt  wird. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Catering-Verfahren  und 
eine  Vorrichtung  zu  seiner  Ausführung  gemäss  den 
Oberbegriifen  der  unabhängigen  Patentansprüche. 

Unter  dem  Begriff  "Catering"  wird  heute  die  Liefe- 
rung  und  Aufbereitung  von  zumindest  teilweise  zuberei- 
teten  oder  vorgekochten  Lebensmitteln  zusammenge- 
fasst.  Catering  kommt  in  verschiedenen  Lebensberei- 
chen  zur  Anwendung:  bei  der  Verpflegung  von  Passa- 
gieren  in  Verkehrsmitteln  wie  Flugzeugen,  Schiffen  oder 
Eisenbahnen,  bei  der  Heimverpflegung  bspw.  von 
Betagten  oder  Behinderten,  bei  Festanlässen  ausser- 
halb  von  Gaststätten  etc.  Charakteristisch  für  Catering 
ist,  dass  Lebensmittelempfänger  von  einer  zentralen 
Küche  aus  mit  Lebensmitteln  versorgt  werden  Dabei 
werden  die  Lebensmittel  in  einer  hochwertigen  Form, 
die  keiner  aufwendigen  Zubereitung  mehr  bedarf,  gelie- 
fert,  d.h.  die  Lebensmittel  sind  zumindest  teilweise 
zubereitet,  vorgekocht  oder  in  essfertigem  Zustand. 
Üblicherweise  wird  dies  auf  zwei  Arten  bewerkstelligt: 
mit  Warmhaltebehältern  oder  mit  Mikrowellengeräten. 

Catering-Verfahren  mit  Warmhaltebehältern  haben 
mehrere  Nachteile.  Für  eine  vollständige  warme  Mahl- 
zeit  müssen  mehrere  Warmhaltebehälter  bis  unmittel- 
bar  zum  Lebensmittelempfänger,  bspw.  in  seine 
Wohnung,  transportiert  werden,  um  die  essfertigen 
Lebensmittel  aus  den  Warmhaltebehältern  direkt  auf 
den  Teller  zu  geben.  Die  Warmhaltebehälter  sind  sper- 
rig  und  schwer,  was  die  Verteilung  aufwendig  macht. 
Selbst  in  Warmhaltebehältern  bleiben  die  Lebensmittel 
nicht  beliebig  lange  heiss,  so  dass  die  Verteilung  in 
einer  beschränkten  Zeit  erfolgen  muss.  Der  Lebensmit- 
telempfänger  muss  die  Lebensmittel  sofort  nach  Emp- 
fang  verzehren,  weil  sie  sonst  auf  dem  Teller  abkühlen. 

Einige  der  obengenannten  Nachteile  der  Catering- 
Verfahren  mit  Warmhaltebehältern  lassen  sich  durch 
den  Einsatz  von  Mikrowellengeräten  bei  den  Lebens- 
mittelempfängern  vermeiden.  In  diesem  Fall  werden  die 
vorgekochten  Lebensmittel  portionenweise  in  handli- 
cherem  mikrowellentauglichem  Geschirr  geliefert.  Der 
Lebensmittelempfänger  kann  dann  selber  bestimmen, 
zu  welchem  Zeitpunkt  er  die  Lebensmittel  in  seinem 
Mikrowellenofen  aufwärmen  bzw.  fertigkochen  will. 
Diese  Art  von  Catering-Verfahren  hat  den  Nachteil, 
dass  die  Qualität  der  Mahlzeiten  oft  zu  wünschen  übrig 
lässt.  Ausserdem  kann  die  Bedienung  eines  Mikrowel- 
lengerätes,  besonders  für  Betagte  oder  Behinderte, 
kompliziert  sein. 

Es  ist  also  Aufgabe  der  Erfindung,  ein  Catering- 
Verfahren  anzugeben  und  eine  Vorrichtung  zu  seiner 
Ausführung  zu  schaffen,  mit  welchem  Catering  ohne  die 
obigen  Nachteile  bewerkstelligt  werden  kann. 

Die  Aufgabe  wird  gelöst  durch  das  Catering-Verfah- 
ren  und  die  Vorrichtung  gemäss  den  unabhängigen 
Patentansprüchen.  Vorteilhafte  Ausführungsformen 
werden  in  den  abhängigen  Patentansprüchen  definiert. 

Im  erfindungsgemässen  Catering-Verfahren  wer- 

den  die  zumindest  teilweise  vorbereiteten  Lebensmittel 
zu  mindestens  einem  Lebensmittelempfänger  transpor- 
tiert  und  danach  durch  Umwandlung  von  elektromagne- 
tisch  induzierter  Energie  in  Joulesche  Wärme 

5  regeneriert.  Unter  "Regenerieren"  werden  in  dieser 
Schrift  Wärmeenergie  benötigende  Vorgänge  bzw. 
Handlungen  zur  Lebensmittelzubereitung  wie  Auftauen, 
Aufwärmen,  Erhitzen,  Kochen,  Fertigkochen,  Garen, 
Sieden,  Schmoren,  Braten,  Anbraten  etc.  verstanden; 

10  jeder  einzelne  dieser  Begriffe  wäre  zu  eng  und  daher  für 
die  Erfindung  unzutreffend. 

In  der  erfindungsgemässen  Vorrichtung  zur  Aus- 
führung  des  Catering-Verfahrens  sind  die  Lebensmittel 
transportierbar  und  durch  Umwandlung  von  elektroma- 

15  gnetisch  induzierter  Energie  in  Joulesche  Wärme  rege- 
nerierbar.  Die  Vorrichtung  besteht  aus  mindestens 
einem  stationären  Teil  und  mindestens  einem  transpor- 
tierbaren  Teil.  Der  mindestens  eine  stationäre  Teil  befin- 
det  sich  beim  mindestens  einen  Lebensmittel- 

20  empfänger  und  ist  ein  induktives  Regeneriergerät  mit 
aktiven  Induktionsmitteln,  typischerweise  mindestens 
einer  Primärspule.  Der  transportierbare  Teil  beinhaltet 
mindestens  ein  Geschirr  oder  mindestens  einen  Behäl- 
ter,  in  welchen  mindestens  ein  Geschirr  einfügbar  ist, 

25  sowie  reaktive  Induktionsmittel.  Die  Lebensmittel  wer- 
den  in  zumindest  teilweise  zubereitetem  Zustand,  vor- 
zugsweise  gekühlt  auf  bspw.  6  °C,  im  transportierbaren 
Teil  zum  Lebensmittelempfänger  transportiert  und  auf 
dem  stationären  Teil  induktiv  regeneriert.  Dieses  Rege- 

30  nerieren  wird  dadurch  bewirkt,  dass  die  aktiven  und  die 
reaktiven  Induktionsmittel  zusammenwirken,  indem  in 
den  reaktiven  Induktionsmitteln  elektromagnetische 
Energie  von  den  aktiven  Induktionsmitteln  induziert  und 
in  Joulesche  Wärme  umgewandelt  wird. 

35  Der  mindestens  eine  transportierbare  Teil  kann  bei- 
spielsweise  als  Geschirr  ausgebildet  sein,  welches  die 
zu  transportierenden  und  zu  regenerierenden  Lebens- 
mittel  aufnimmt.  Ein  solches  Geschirr  ist  typischerweise 
derart  gestaltet,  dass  es  gerade  die  reaktiven  Indukti- 

40  onsmittel  bildet,  dass  also  in  ihm  elektromagnetische 
Energie  von  den  aktiven  Induktionsmitteln  im  stationä- 
ren  Teil  induziert  und  in  Joulesche  Wärme  umgewan- 
delt  werden  kann.  Es  ist  vorzugsweise  verschliessbar, 
so  dass  darin  die  Lebensmittel  ohne  Verlust  transpor- 

45  tiert  werden  können.  Um  den  Transport  zu  erleichtern, 
kann  es  mit  Trag-  und/oder  Befestigungsmitteln  verse- 
hen  sein.  Es  kann  thermisch  isolierend  sein,  damit  die 
Temperatur  der  darin  transportierten  Lebensmittel  wäh- 
rend  langer  Zeit  tiefer  als  die  Umgebungstemperatur 

so  bleibt. 
Die  Geschirre  können  für  sich  allein  oder  auch  in 

Behältern  transportiert  werden.  Der  mindestens  eine 
transportierbare  Teil  kann  also  als  Behälter  ausgebildet 
sein,  in  welchen  mindestens  ein  Geschirr  einfügbar  ist. 

55  Ein  solcher  Behälter  kann  dabei  ein  Geschirr  oder  meh- 
rere  Geschirre  aufnehmen.  Er  ermöglicht  einen  beque- 
men  Transport  mehrerer  Geschirre  und  schützt  die 
Geschirre  beim  Transport  vor  mechanischen  und  ande- 
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ren  äusseren  Einwirkungen.  Der  Behälter  kann  ther- 
misch  isolierend  sein,  damit  die  Temperatur  der 
transportierten  Lebensmittel  während  langer  Zeit  tiefer 
als  die  Umgebungstemperatur  bleibt.  Er  kann  mit  Trag- 
und/oder  Befestigungsmitteln  versehen  sein,  um  den  5 
Transport  zu  erleichtern.  Ein  Behälter  ist  vorzugsweise 
derart  gestaltet,  dass  er  auf  das  Regeneriergerät 
gestellt  werden  kann,  so  dass  die  in  ihm  enthaltenen 
Geschirre  mit  dem  Regeneriergerät  zusammenwirken, 
um  die  Lebensmittel  in  den  Geschirren  zu  regenerieren,  jo 
ohne  dass  die  Geschirre  aus  dem  Behälter  entfernt  wer- 
den  müssen. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  der  Figu- 
ren  näher  erläutert.  Dabei  zeigen  schematisch: 

15 
Fig.  1  eine  erfindungsgemässe  Vorrichtung  mit 

einem  Geschirr  und 

Fig.  2  eine  erfindungsgemässe  Vorrichtung  mit 
zwei  Geschirren  und  einem  Behälter.  20 

Figur  1  zeigt  eine  erste  Ausführungsform  einer 
erfindungsgemässen  Vorrichtung  zur  Ausführung  des 
Catering-Verfahrens.  Ein  stationärer  Teil  1  ist  ein  induk- 
tives  Regeneriergerät.  Ein  transportierbarer  Teil  2  ist  ein  25 
Geschirr  3,  welches  zur  Aufnahme  von  (nicht  dargestell- 
ten)  Lebensmitteln  bestimmt  ist. 

Der  stationäre  Teil  1  ,  d.h.  das  induktive  Regenerier- 
gerät,  beinhaltet  ein  Gehäuse  4  und  aktive  Induktions- 
mittel,  bspw.  mindestens  eine  Primärspule  5.  Das  30 
Regeneriergerät  1  beinhaltet  selbstverständlich  noch 
weitere  elektrische  und  elektronische  Teile,  die  aber  an 
sich  bekannt  sind  und  hier  nicht  erläutert  und  dargestellt 
werden  müssen.  Dazu  gehören  beispielsweise  Mittel 
zum  Einstellen  und/oder  Regeln  der  Regenerierleistung  35 
und/oder  der  Regenerierzeit  bzw.  einer  Abfolge  von 
Regenerierleistungen  und/oder  Regenerierzeiten. 

Der  transportierbare  Teil  2  weist  reaktive  Indukti- 
onsmittel  auf,  welche  mit  den  aktiven  Induktionsmitteln 
des  stationären  Teils  1  zusammenwirken,  indem  in  den  40 
reaktiven  Induktionsmitteln  elektromagnetische  Energie 
von  den  aktiven  Induktionsmitteln  induziert  und  in 
Joulesche  Wärme  umgewandelt  wird,  um  die  Lebens- 
mittel  zu  regenerieren.  In  diesem  Ausführungsbeispiel 
werden  die  reaktiven  Induktionsmittel  durch  das  45 
Geschirr  3  selbst  gebildet.  Das  Geschirr  3  ist  hier  derart 
gestaltet,  dass  darin  von  der  Primärspule  5  im  Regene- 
riergerät  1  elektromagnetische  Energie  in  Form  von 
Wirbelströmen  induzierbar  und  in  Joulesche  Wärme 
umwandelbar  ist;  es  besteht  also  typischerweise  aus  so 
Metall.  In  einer  anderen  Ausführungsform  kann  das 
Geschirr  3  reaktive  Induktionsmittel  in  Form  einer 
Sekundärspule  aufweisen,  in  welche  elektromagneti- 
sche  Energie  induzierbar  ist. 

Um  die  Lebensmittel  ohne  Verlust  transportieren  zu  ss 
können,  ist  es  vorteilhaft,  das  Geschirr  3  verschliessbar 
zu  gestalten,  es  also  mit  einem  Bodenteil  6  und  einem 
Deckelteil  7  zu  versehen.  Es  sind  aber  in  der  erfin- 

dungsgemässen  Vorrichtung  auch  Geschirre  3  ver- 
wendbar,  die  nur  einen  Bodenteil  6  haben.  Um  den 
Transport  zu  erleichtern,  kann  das  Geschirr  3  mit  Trag- 
und/oder  Befestigungsmittein  8  versehen  sein,  in  Fig.  1 
mit  einem  halbrunden  Griff  angedeutet.  Es  können 
auch  (hier  nicht  dargestellte)  Mittel  vorgesehen  sein, 
um  Bodenteil  6  und  Deckelteil  7  zusammenzuhalten. 

Figur  2  zeigt  eine  zweite  Ausführungsform  einer 
efindungsgemässen  Vorrichtung  zur  Ausführung  des 
Catering-Verfahrens.  Der  stationäre  Teil  1  ist  wiederum 
ein  induktives  Regeneriergerät,  in  dieser  Ausführungs- 
form  mit  zwei  Primärspulen  5.1,  5.2.  Der  transportier- 
bare  Teil  2  ist  ein  Behälter  9,  in  welchen  beispielsweise 
zwei  Geschirre  3.1,  3.2  einfügbar  sind.  Der  Behälter  9 
ermöglicht  einen  bequemen  Transport  mehrerer 
Geschirre  3.1,  3.2  und  schützt  die  Geschirre  3.1,  3.2 
beim  Transport  vor  mechanischen  und  anderen  äusse- 
ren  Einwirkungen.  Er  kann  thermisch  isolierend  sein, 
damit  die  Temperatur  der  transportierten  Lebensmittel 
während  langer  Zeit  tiefer  als  die  Umgebungstempera- 
tur  bleibt.  Der  Behälter  9  besteht  in  diesem  Beispiel  aus 
einem  Unterteil  10  und  einem  Oberteil  11,  wobei  noch 
(in  Fig.  2  nicht  dargestellte)  Mittel  zur  befestigung  des 
Oberteils  1  1  auf  dem  Unterteil  10  vorgesehen  sein  kön- 
nen.  Der  Behälter  9  kann  mit  Trag-  und/oder  Befesti- 
gungsmitteln  8,  bspw.  mit  einem  Griff,  versehen  sein, 
um  den  Transport  zu  erleichtern. 

Die  Geschirre  können,  wie  in  der  ersten  Ausfüh- 
rungsform,  mit  je  einem  Bodenteil  6.1,  6.2  und  je  einem 
Deckelteil  7.1,  7.2  versehen  und  verschliessbar  sein. 
Sie  können  aber  wahlweise  auch  nur  je  einen  Bodenteil 
6.1  ,  6.2  aufweisen  und  offen  sein. 

Der  Behälter  9  ist  vorzugsweise  derart  gestaltet, 
dass  er  auf  das  Regeneriergerät  1  gestellt  werden 
kann,  so  dass  die  reaktiven  Induktionsmittel  mit  den 
aktiven  Induktionsmitteln  5.1,  5.2  zusammenwirken,  um 
(hier  nicht  dargestellte)  Lebensmittel  in  den  Geschirren 
3.1  ,  3.2  zu  regenerieren.  So  können  die  Lebensmittel  in 
den  Geschirren  3.1,  3.2  regeneriert  werden,  ohne  dass 
die  Geschirre  3.1,  3.2  aus  dem  Behälter  9  entfernt  wer- 
den  müssen.  Die  reaktiven  Induktionsmittel  können,  wie 
in  der  ersten  Ausführungsform,  durch  die  Geschirre  3.1  , 
3.2  selbst  gebildet  werden.  In  einem  anderen  (hier  nicht 
dargestellten)  Beispiel  können  die  reaktiven  Induktions- 
mittel,  etwa  in  Form  von  Sekundärspulen,  im  Behälter  9 
enthalten  sein. 

Zusammengefasst  werden  beim  erfindungsgemäs- 
sen  Catering-Verfahren  zumindest  teilweise  zubereitete 
Lebensmittel  zu  mindestens  einem  Lebensmittel  emp- 
fänger  transportiert  und  nach  dem  Transport  durch 
Umwandlung  von  elektromagnetisch  induzierter  Ener- 
gie  in  Joulesche  Wärme  regeneriert.  Die  erfindungsge- 
mässe  Vorrichtung  zur  Ausführung  des  Catering- 
Verfahrens  enthält  mindestens  einen  stationären  Teil  1 
und  mindestens  einen  transportierbaren  Teil  2  zur  Auf- 
nahme  von  Lebensmitteln.  Der  stationäre  Teil  1  weist 
aktive  Induktionsmittel  5,  5.1,  5.2  auf,  und  der  transpor- 
tierbare  Teil  2  weist  reaktive  Induktionsmittel  3,  3.1,  3.2 
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auf,  so  dass  die  reaktiven  Induktionsmittel  3,  3.1,  3.2 
durch  die  aktiven  Induktionsmittel  5,  5.1,  5.2  beein- 
flussbar  und  die  Lebensmittel  durch  Umwandlung  von 
in  den  reaktiven  Induktionsmitteln  3,  3.1,  3.2  induzierter 
elektromagnetischer  Energie  in  Joulesche  Wärme 
regenerierbar  sind. 

Patentansprüche 

1.  Catering-Verfahren,  bei  welchem  zumindest  teil- 
weise  zubereitete  Lebensmittel  zu  mindestens 
einem  Lebensmittelempfänger  transportiert  wer- 
den,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Lebens- 
mittel  nach  dem  Transport  durch  Umwandlung  von 
elektromagnetisch  induzierter  Energie  in  Joulesche 
Wärme  regeneriert  werden. 

2.  Catering-Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  zur  Regenerierung  der 
Lebensmittel  aktive  Induktionsmittel  (5,  5.1,  5.2) 
reaktive  Induktionsmittel  (3,  3.1,  3.2)  beeinflussen 
und  in  diesen  elektromagnetische  Energie  induzie- 
ren,  welche  in  Joulesche  Wärme  umgewandelt 
wird. 

3.  Catering-Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Lebensmittel 
in  einem  transportierbaren  Teil  (2)  transportiert 
werden  und  anschliessend  im  selben  transportier- 
baren  Teil  (2)  regeneriert  werden. 

4.  Vorrichtung  zur  Ausführung  des  Catering-Verfah- 
rens  nach  einem  der  Ansprüche  1-3,  mit  minde- 
stens  einem  stationären  Teil  (1)  und  mindestens 
einem  transportierbaren  Teil  (2)  zur  Aufnahme  von 
Lebensmitteln,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
der  stationäre  Teil  (1)  aktive  Induktionsmittel  (5,  5.1  , 
5.2)  aufweist  und  der  transportierbare  Teil  (2)  reak- 
tive  Induktionsmittel  (3,  3.1,  3.2)  aufweist,  so  dass 
die  reaktiven  Induktionsmittel  (3,  3.1,  3.2)  durch  die 
aktiven  Induktionsmittel  (5,  5.1,  5.2)  beeinflussbar 
und  die  Lebensmittel  durch  Umwandlung  von  in 
den  reaktiven  Induktionsmitteln  (3,  3.1,  3.2)  indu- 
zierter  elektromagnetischer  Energie  in  Joulesche 
Wärme  regenerierbar  sind. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  aktiven  Induktionsmittel  als  min- 
destens  eine  Induktionsspule  (5,  5.1,  5.2) 
ausgebildet  sind. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  reaktiven  Induktionsmit- 
tel  als  mindestens  ein  durch  die  aktiven  Induktions- 
mittel  beeinflussbares  Induktionsgeschirr  (3,  3.1, 
3.2)  ausgebildet  sind,  in  welchem  Induktionsge- 
schirr  elektromagnetische  Energie  induzierbar  und 
in  Joulesche  Wärme  umwandelbar  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4-6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  transportier- 
bare  Teil  (2)  Geschirr  (3)  ausgebildet  ist. 

5  8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  das  Geschirr  (3)  mit  einem  Boden- 
teil  (6)  und  einem  Deckelteil  (7)  ausgestattet  und 
verschliessbar  ist. 

10  9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4-6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  transportier- 
bare  Teil  (2)  als  Behälter  (9)  ausgebildet  ist,  in  wel- 
chen  mindestens  ein  Geschirr  (3.1,  3.2)  einfügbar 
ist. 

15 
10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  der  Behälter  mit  einem  Unterteil 
(10)  und  einem  Oberteil  (1  1)  ausgestattet  und  ver- 
schliessbar  ist. 

20 
11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9  oder  10,  dadurch 

gekennzeichnet,  dass  das  mindestens  eine 
Geschirr  (3.1  ,  3.2)  derart  in  den  Behälter  (9)  einfüg- 
bar  ist,  dass,  wenn  der  Behälter  (9)  mit  dem  minde- 

25  stens  einen  Geschirr  (3.1  ,  3.2)  auf  den  stationären 
Teil  (1)  gestellt  wird,  Lebensmittel  im  mindestens 
einen  Geschirr  (3.1,  3.2)  regenerierbar  sind,  indem 
die  reaktiven  Induktionsmittel  von  den  aktiven 
Induktionsmitteln  (5.1,  5.2)  beeinflusst  werden. 

30 
12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4-11, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  transportier- 
bare  Teil  (2)  thermisch  isolierend  ist. 

35  13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4-12, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  transportier- 
bare  Teil  (2)  mit  Trag-  und/oder  Befestigungsmittein 
(8)  versehen  ist,  die  den  Transport  erleichtern. 

40 
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